
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/5/28 2Ob198/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1952

Norm

ABGB §918 Ib6

ABGB §1165

ABGB §1299

Rechtssatz

Gegen unzweckmäßige Arbeiten des zur Ausführung eines Werkes verp5ichteten Unternehmers ist der Besteller nur

im Rahmen des § 1299 ABGB geschützt, er kann aber nicht deshalb vom Werkvertrag zurücktreten.

Entscheidungstexte

2 Ob 198/52

Entscheidungstext OGH 28.05.1952 2 Ob 198/52

Veröff: JBl 1953,237
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